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I. 
Einladung zur 1. Sitzung des Rates der Stadt Marl am 13.11.2025 

Stadt Marl 
Ratsperiode 2025/2030 

Marl, 05.11.2025 

 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 1. Sitzung des Rates  
am Donnerstag, 13.11.2025 um 16:00 Uhr  

in der Aula der Scharounschule, Marl 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung der Ratssitzung durch das Dienstälteste Ratsmitglied 

 
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.09.2025 

 
3. Beschlussvorlage neu/2025/0001 

Bestellung von Schriftführerinnen 
 

4. Vereidigung des hauptamtlichen Bürgermeisters 
 

5. Verpflichtung und Einführung der Ratsmitglieder 
 

6. Bestimmung der Anzahl und Wahl der stellvertretenden Bürgermeister*innen 
 

7. Bildung und Besetzung der Ausschüsse und Wahl ihrer Mitglieder einschließlich der 
Stellvertreter*innen 
 

8. Beschlussvorlage 2025/0002                                                 (wird nachgereicht) 
Hauptsatzung der Stadt Marl vom __________ 
 

9. Beschlussvorlage neu/2025/0035 
Papierlose Ratsarbeit 
 

10. Beschlussvorlage                                                                     (wird nachgereicht) 
Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Marl und seine Ausschüsse  
vom __________  
 

11. Beschlussvorlage neu/2025/0004 
Bildung eines Wahlausschusses 
 

12. Beschlussvorlage neu/2025/0005 
Bildung eines Wahlprüfungsausschusses 
 

13. Verteilung der Ausschussvorsitze und Bestimmung der Ausschussvorsitzenden durch die 
Fraktionen 
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14. Verteilung der stellv. Ausschussvorsitze und Bestimmung  
der stellv. Ausschussvorsitzenden durch die Fraktionen 
 

15. Beschlussvorlage neu/2025/0030 
Wahl der stimmberechtigten Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (KJHA) für die 
Ratsperiode 2025/2030 
 

16. Beschlussvorlage neu/2025/0031 
Wahl der beratenden Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss (KJHA) für die 
Ratsperiode 2025/2030 
 

17. Beschlussvorlage neu/2025/0010 
Bestellung von sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern mit beratender Stimme in den 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
 

18. Beschlussvorlage neu/2025/0006 
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
hier: Besetzung des Gremiums 
 

19. Beschlussvorlage neu/2025/0003 
Ehrenordnung für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse der Stadt Marl 
hier: Neufassung 
 

20. Beschlussvorlage neu/2025/0007 
Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW 
 

21. Beschlussvorlage neu/2025/0011 
Besetzung Lenkungsgruppe Rathaussanierung 
 

22. Beschlussvorlage neu/2025/0008 
Benennung eines Vorstandsmitgliedes der Hüls AG Stiftung 
 

23. Beschlussvorlage neu/2025/0009 
20. Konferenz der Ratsmitglieder im Städtetag Nordrhein-Westfalen 
hier: Benennung von Delegierten 
 

24. Beschlussvorlage neu/2025/0012 
Benennung der Vertretung der Stadt Marl im Wasser- und Bodenverband Marl-Ost für die Amtszeit 
2026 - 2030 
 

25. Beschlussvorlage neu/2025/0013 
Benennung der Vertretung der Stadt Marl im Wasser- und Bodenverband Marl-West für die Amtszeit 
2026-2030 
 

26. Beschlussvorlage neu/2025/0014 
Benennung der Delegierten und des Stimmgruppendelegierten für die Verbandsversammlung 2021  
-2026 des Lippeverbandes und Bestellung eines stellvertretenden Mitglieds für den Verbandsrat für 
die Ratsperiode 2026 - 2030 
 

27. Beschlussvorlage neu/2025/0015 
Benennung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Stadtwerke Marl GmbH sowie der Beiratsmitglieder 
der Netzgesellschaft Marl mbH & Co. KG 
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28. Beschlussvorlage neu/2025/0016 
Entsendung von Mitgliedern in die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Marl GmbH und die 
Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Marl mbH & Co. KG 
 

29. Beschlussvorlage neu/2025/0017 
Vertretung der Stadt Marl in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
"Interkommunaler Industriepark Dorsten/Marl" 
 

30. Beschlussvorlage neu/2025/0018 
Vertretung der Stadt Marl in den Gesellschaftsorganen der WiN Emscher-Lippe GmbH 
 

31. Beschlussvorlage neu/2025/0019 
Vertretung der Stadt Marl in der Gesellschafterversammlung der Technologie-  
und Chemiezentrum Marl GmbH (TechnoMarl) 
 

32. Beschlussvorlage neu/2025/0020 
Vertretung der Stadt Marl in der Gesellschafterversammlung der "die werkstatt brassert g.GmbH" 
 

33. Beschlussvorlage neu/2025/0021 
Beirat für Verbraucherinteressen: Benennung von Beiratsmitgliedern  
und Hinderungsvertretern aller im Rat vertretenden Fraktionen 
 

34. Beschlussvorlage neu/2025/0022 
Vertretung der Stadt Marl im Aufsichtsrat der Neuen Marler Baugesellschaft mbH 
 

35. Beschlussvorlage neu/2025/0023 
Vertretung der Stadt Marl in der Gesellschafterversammlung der Neuen Marler Baugesellschaft 
mbH 
 

36. Beschlussvorlage neu/2025/0024 
Vertretung der Stadt Marl bei der Alten Marler Wohnungsgenossenschaft eG 
 

37. Beschlussvorlage neu/2025/0025 
Vertretung der Stadt Marl im Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und der Städte 
Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop 
 

38. Beschlussvorlage neu/2025/0026 
Vertretung der Stadt Marl Aufsichtsrat der Knappschaft Kliniken Vest GmbH  
(vormals: Klinikum Vest GmbH) 
 

39. Beschlussvorlage neu/2025/0027 
Vertretung der Stadt Marl in der Gesellschafterversammlung der Knappschaft  
Kliniken Vest GmbH (vormals Klinikum Vest GmbH) 
 

40. Beschlussvorlage neu/2025/0028 
Vertretung der Stadt Marl im Aufsichtsrat der Beteiligung der Knappschaft Kliniken Vest GmbH an 
der Knappschaft Kliniken MVZ Nord GmbH  
(medizinisches Versorgungszentrum) 
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41. Beschlussvorlage neu/2025/0034 

Vertretung der Stadt Marl in den Organen der gate.ruhr GmbH für die Dauer der Ratsperiode 2025-
2030 
 

42. Antrag neu/2025/0032 
Antrag betr. Unterstützung der IGBCE-Forderung nach einer Reform des EU-Emissionshandels 
zugunsten einer sozial gerechten und standortsichernden Transformation der energieintensiven 
Industrie 
 

43. Antrag neu/2025/0033 
Antrag der Fraktionen von CDU, SUM, FDP/KBM und dem Einzelratsmitglied der BSW Fraktion 
Melanie Kern "Prüfung einer Standortverlagerung des kommunalen Ordnungsdiensts in die 
Stadtmitte" 
 

44. Anfragen und Mitteilungen 
 

  
Nichtöffentlicher Teil: 
 
45. Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.09.2025 

 
46. Beschlussvorlage neu/2025/0029 

Kündigung eines Pachtvertrages 
 

47. Anfragen und Mitteilungen 
 

 
Marl, 05.11.2025 
 
 
gez.   
Thomas Terhorst 
Bürgermeister 
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II. 
Erteilung der Genehmigung der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl für den 
Bereich nördlich der Schulstraße in Sinsen 
 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Sitzung am 13.02.2025 die 107. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Marl für den Bereich nördlich der Schulstraße in Sinsen festgestellt. 
 
Die Bezirksregierung Münster hat die 107. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) mit Schreiben vom 13.10.2025 unter dem Aktenzeichen 35.02.01.600-
007/2025.0003 genehmigt. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes ist Teil dieser 
Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 
 
Die 107. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung ist im Internet veröffentlicht. Der Flächennutzungsplan der Stadt Marl 
sowie seine Änderungen sind über folgenden Link einsehbar: 
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www.marl.de/leben-wohnen/planen-bauen/bauleitplanung/flaechennutzungsplan 

 
Zusätzlich liegt die 107. Änderung des Flächennutzungsplans im Amt für Stadtplanung und integrierte 
Quartiersentwicklung der Stadt Marl, Carl-Duisberg-Straße 165, Stadthaus 1, Gebäude 2, Raum 2.1.09 b, 
45772 Marl, während der Dienststunden 
 montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 donnerstags  von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 mittwochs und freitags  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns Einsicht aus. Ansprechperson ist Herr Leuthe Tel.: 
02365/ 99-6127. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Erteilung der Genehmigung der 107. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl durch die 
Bezirksregierung Münster vom 13.10.2025, Az.: 35.02.01.600-007/2025.0003 wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dem Tage dieser Bekanntmachung wird die 107. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen 
den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist, nach Ablauf von sechs Monaten seit der Beschlussfassung oder, wenn eine 
öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, sechs Monate nach dieser nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat 
oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
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Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Marl, den 06.11.2025 
 
 
gez. 
Thomas Terhorst 
Bürgermeister 
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III. 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 254 „Lehmkämpen“ der Stadt Marl für den Bereich nördlich 
der Schulstraße in Sinsen 
 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 254 
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Sitzung am 13.02.2025 den folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. „Nach Prüfung der zu Bebauungsplan Nr. 254 „Lehmkämpen“ eingegangenen Stellungnahmen 

im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB werden die 
Vorschläge der Verwaltung zur Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 1 „Darstellung und 
Bewertung der in den Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen“ nach 
eingehender Abwägung beschlossen. 

 
2. Der Rat der Stadt Marl beschließt den Bebauungsplan Nr. 254 „Lehmkämpen“ bestehend aus 

Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 und § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 
Buchstabe g GO NRW in der jeweils derzeitig geltenden Fassung als Satzung. Dem 
Bebauungsplan ist eine Begründung inklusive Umweltbericht beigefügt.“ 
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Es wird gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der zurzeit geltenden 
Fassung bestätigt, dass der vorstehende Wortlaut mit dem Beschluss des Rates der Stadt Marl vom 
13.02.2025 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung verfahren worden 
ist. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs Bebauungsplanes Nr. 254 „Lehmkämpen“ ist Teil dieser 
Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 254 „Lehmkämpen“ mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ist 
im Internet veröffentlicht. Die Bebauungspläne der Stadt Marl sind im Regioplaner über folgenden Link 
einsehbar: 
 

https://www.regioplaner.de/planung/bebauungsplaene 
 
Zusätzlich liegt der Bebauungsplan Nr. 254 „Lehmkämpen“ im Amt für Stadtplanung und integrierte 
Quartiersentwicklung der Stadt Marl, Carl-Duisberg-Straße 165, Stadthaus 1, Gebäude 2, Raum 2.1.09 b, 
45772 Marl, während der Dienststunden 
 
 montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 donnerstags  von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 mittwochs und freitags  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns Einsicht aus. Ansprechperson ist Herr Leuthe Tel.: 
02365/ 99-6127. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 254 „Lehmkämpen“ als Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 254 
„Lehmkämpen“ in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen 
den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist, nach Ablauf von sechs Monaten seit der Beschlussfassung oder, wenn eine 
öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, sechs Monate nach dieser nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat 
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oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Marl, den 06.11.2025 
 
 
gez. 
Thomas Terhorst 
Bürgermeister 
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IV.  
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung  
hier: Maja Radulović – Schreiben vom 24.10.2025 
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V. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Mohammad Mohammad – Schreiben vom 10.10.2025 
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VI. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Firma Gemont Endüstrie Tesisleri Imalat ve Montaj A.S. - Schreiben vom 13.10.2025 
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VII. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Stefan Haberhauffe – Schreiben vom 25.09.2025 
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VIII. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Firma FS Logistik GmbH – Schreiben vom 26.09.2025 
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IX. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Alex Nolting – Schreiben vom 17.10.2025 
 
 
 


